
  

           

       

          

             

              

               

          

                

          

            

      

        

    

             

         

           

    

             

           

            

        

             

           

       

 

            

   

Klaus Brunsmeier 

Protokollergänzung gem. § 9 (2) der Geschäftsordnung des Nationalen Begleitgremiums 

zur 57. Sitzung am 10.12.2021 in Berlin 

Angesichts einer Reihe von kritischen Zuschriften an das Nationale Begleitgremium auf Grund 

umstrittener Äußerungen des Co-Vorsitzenden Prof. Dr. Armin Grunwald im WDR zu 

Laufzeitverlängerungen von Atomkraftwerken hatte ich mit Schreiben vom 24.11.2021 darum 

gebeten „das Thema "WDR-Beitrag von Armin Grunwald" im öffentlichen Teil der nächsten NBG-

Sitzung auf die Tagesordnung zu nehmen.“ 

Am gleichen Tage stellte ĞŝŶ�E�'ͲDŝƚŐůŝĞĚ�„den formalen Antrag an die Co-Vorsitzenden dies

nicht zu tun.“ 

Mit Schreiben vom 3.12.2021 wurde vom Generalsekretär des Nationalen Begleitgremiums die 

Einladung für die 57. Sitzung des Nationalen Begleitgremiums am 10.12.2021 verschickt. In der 

dort beigefügten Tagesordnung war der von mir beantragte Top nicht enthalten. 

Für den nichtöffentlichen Teil der 57. Sitzung des Nationalen Begleitgremiums war unter TOP d 11:35 

– 12:05 h vorgesehen: Wahrnehmung des Gremiums bei einem Teil der Zivilgesellschaft.

Meiner Bitte zu Beginn des internen Teils der 57. NBG-Sitzung, auch diesen Top d öffentlich zu 

diskutieren, folgte zunächst eine inhaltliche Diskussion mit der Spannbreite sowohl formal, 

- eine solche Debatte im NBG muss mit Blick auf das angestrebte transparente , partizipative 

und lernende Verfahren öffentlich geführt werden, 

- so etwas dürfe man nicht öffentlich klären 

bis inhaltlich zu 

- nur der unumkehrbare Ausstieg aus der unbeherrschbaren Atomenergie ist die Grundlage für 

viele Menschen und Organisationen, sich am Standortauswahlverfahren zu beteiligen, 

- der deutsche Atomausstieg sei ein schwerer energiepolitischer Fehler, der Atomausstieg sei 

irrelevant für die Endlagerung. 

Bei dem dann abschließenden Beschluss über die Tagesordnung des öffentlichen Teils der 57. NBG-

Sitzung wurden meine beiden Anträge (Öffentliche Diskussion über den WDR-Beitrag des Co-

Vorsitzenden Armin Grunwald und Öffentliche Diskussion über Wahrnehmung des Gremiums bei 

einem Teil der Zivilgesellschaft) durch Beschluss mehrheitlich abgelehnt. 

Gemäß § 9 der Geschäftsordnung des Nationalen Begleitgremiums bitte ich als Ausweis meines 

persönlichen Stimmverhaltens mit meiner Namensnennung und der folgenden Begründung dies im 

Protokoll festzuhalten und öffentlich zugänglich zu machen. 

Begründung 

Gem. § 8 (1) des Standortauswahlgesetzes ist Aufgabe des Nationalen Begleitgremiums die 
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vermittelnde und unabhängige Begleitung des Standortauswahlverfahrens mit dem Ziel, Vertrauen in 

die Verfahrensdurchführung zu ermöglichen. Besonders bei den Bürger*innen, den Vertreter*innen 

der Gebietskörperschaften und den gesellschaftlichen Organisationen ist dies von besonderer 

Bedeutung. 

Von daher ist es inakzeptabel, dass das Nationale Begleitgremium angesichts der Vielzahl von 

besorgten Zuschriften zu dem WDR-Interview des Co-Vorsitzenden Prof.Dr.Armin Grunwald zu 

Laufzeitverlängerungen von Atomkraftwerken diese Zuschriften weder inhaltlich noch öffentlich 

ausreichend diskutiert, während gleichzeitig in Deutschland und EU-weit eine intensive Debatte im 

Rahmen der Taxonomie geführt wird, ob Atomenergie als nachhaltig und damit (öffentlich) 

förderfähig eingestuft werden soll. 

Darüber hinaus muss Jede*r, die/der sich an das Nationale Begleitgremium wendet innerhalb einer 

angemessenen Frist eine auf das Anliegen eingehende substanzielle Antwort erhalten. Dies ist in 

diesem Zusammenhang (bisher) in keinem Fall geschehen. 

Nicht einmal die Vorsitzende des Umweltausschusses des Deutschen Bundestages, die sich mit 

Schreiben vom 22.11.2021 besorgt an die NBG-Mitglieder gewandt hatte, hat (bisher) ein 

Antwortschreiben des NBG erhalten. 

Es wurde auch (bisher) nicht im Nationalen Begleitgremium (öffentlich) darüber diskutiert, wie ein 

solches Antwortschreiben formuliert sein könnte. 

Abschließend habe ich die große Sorge, dass durch die Nichtbehandlung solch wichtiger 

Fragestellungen in den öffentlichen Sitzungen des NBG die Bedeutung des NBG vor allem in der 

Bevölkerung, den gesellschaftlichen Organisationen und den Gebietskörperschaften aber auch bei 

den sonstigen Verfahrensbeteiligten weiter sinkt (nur noch zwei Teilnehmer*innen bei „Im Gespräch 

mit dem NBG“ nach der 57. Sitzung) und damit der gesetzliche Auftrag, Vertrauen in die 

Verfahrensdurchführung zu ermöglichen, nur noch unzureichend erfüllt wird. 

Halver, den 15.12.2021 


